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Beschlüsse zur Sitzung der Gemeindevertretung Gemeinde Kolkwitz
Sitzung 10/11 am 13. Dezember 2011

Öffentlicher Teil

Beschluss Nr. 80/2011
Zustimmung zur Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Kolkwitz, das Flurstück 722,
Flur 2 der Gemarkung Kolkwitz, die Flurstücke 259,
260 und 311 der Flur 2 der Gemarkung Babow
(teilweise) sowie die Flurstücke 338, 339 und 340
der Flur 1 der Gemarkung Hänchen (teilweise) als
Mischbaufläche im Rahmen der nächsten geplan-
ten Änderung in diesen aufzunehmen.

Beschluss Nr. 81/2011
Beschluss zur Unterzeichnung der vorliegenden
Kreuzungsvereinbarung für den Ausbau des Bahn-
überganges 168,5 Kolkwitz - Lindenstraße, der
Fördermittelbeantragung für den Ausbau und der
Bereitstellung der Eigenmittel im Haushaltsplan
der Gemeinde.

Beschluss Nr. 82/2011
Beschluss zur Beantragung eines Bodenordnungs-
verfahrens für die Bereiche Babow, Milkersdorf,
Krieschow, Kunersdorf und Papitz. 

Beschluss Nr. 83/2011
Beschluss zur Fördermittelbeantragung für för-
derfähige Investitionsvorhaben 2012/2013 und Ein-
stellung der erforderlichen Eigenmittel in den Haus-
haltsplänen 2012 und 2013. 

Beschluss Nr. 84/2011
Zustimmung zur Auftragsvergabe für die Ausfüh-
rung der Bauleistungen im Beratungs- und Schu-
lungsraum in der Feuerwehr Kolkwitz an die Fir-
ma Trocken-Akustik-Spezialbau Kolkwitz GmbH,
Gewerbeparkstraße 7, 03099 Kolkwitz.

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss Nr. 85/2011
Beschluss zum rückständigen Grunderwerb von
Teilflächen der Flurstücke 80, 85/2, 85/1 sowie 90
der Flur 2 der Gemarkung Kolkwitz.

Beschluss Nr. 86/2011
Beschluss zum rückständigen Grunderwerb 
des Flurstückes 696 der Flur 1 der Gemarkung 
Limberg.

Beschluss Nr. 87/2011
Beschluss zum Aufkauf einer Teilfläche des 
Flurstückes 33 der Flur 2 der Gemarkung 
Hänchen.

Einziehungsverfügung
Nach § 8 Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
in der derzeit gültigen Fassung hat die Gemeinde-
vertretung Kolkwitz in Ihrer Sitzung am 17.01.2012
die Einziehung der öffentlich gewidmeten Verkehrs-
fläche des Flurstückes 

Gemarkung Limberg, Flur 1, Flurstück 837 (vorher Teil-
fläche Flurstück 525), beginnend vom „Am Feldrain“
bis zur geplanten Erschließungsstraße des 
B-Plangebietes der Erbengemeinschaft Hentschel 
beschlossen.

Durch die Einziehung verliert die oben genannte Flä-
che die Eigenschaft einer öffentlichen Straße.
Die Einziehung wird im Zeitpunkt der öffentlichen
Bekanntmachung wirksam.
Die Einziehungsverfügung und der Lageplan mit der

genauen Begrenzung der betreffenden Fläche liegt
in der Gemeindeverwaltung Kolkwitz, Am Techno-
logiepark 3, 03099 Kolkwitz, während der Sprech-
zeiten im Zimmer 2.07 zur Einsichtnahme vor. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der
Widerspruch ist beim Bürgermeister der Gemeinde
Kolkwitz, Am Technologiepark 3, 03099 Kolkwitz
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Kolkwitz, 18.01.2012

gez. Fritz Handrow
Bürgermeister Gemeinde Kolkwitz


